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 Veröffentlicht am 04.07.1984

Norm

LMG 1975 §9

Rechtssatz

Die Aussage, daß so-bit helfe, FDH, einen Abkürzung für die drastisch umschriebene Gewichtsreduzierungsmethode

"Friß die Hälfte", mühelos durchzustehen, (weil es) intensiv sättige und wertvolles Eiweiß enthalte, kann nicht nur als

allgemeine Produktbeschreibung verstanden werden, sondern ist auch eine gesundheitsbezogene Angabe.
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